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Information zum organisatorischen Ablauf 
im Rahmen des elektronischen Spielberichts 

 
1. Zugang zum elektronischen Spielbericht 

Der Heimverein ist verantwortlich dafür, dass der Gastverein wie auch der 
Schiedsrichter ungestört die Möglichkeit haben, auf den elektronischen Spielbericht 
zugreifen können. 
 

2. Ausdruck des elektronischen Spielberichts 
Eine Verpflichtung zur Erstellung eines Ausdrucks des Spielberichts auf Seiten des 
Heimvereins besteht nicht. Weder der Gastverein noch der Schiedsrichter können 
einen Ausdruck vom Heimverein verlangen. Wäre aber durchaus praktikabel und 
wünschenswert. 
 

3. Freigabe des Spielberichts 
Beide Vereine müssen spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn die Aufstellung 
freigeben. 
 

4. Passmappe/Passkontrolle 
Die Vereine müssen dem Schiedsrichter die Pässe in der gleichen Reihenfolge 
vorlegen, wie diese im elektronischen Spielbericht dargestellt werden. Eine 
Passkontrolle ist weiterhin durch den Schiedsrichter durchzuführen. (Bei den Junioren 
zusätzlich die Gesichtskontrolle) 
 

5. Vorgehensweise bei fehlenden Pässen 
Junioren/Juniorinnen: 
Der Trainer/Betreuer muss dem Schiedsrichter das Spielrecht und die Identität des 
Spielers bestätigen. Dies ist im Feld „sonstige Vorkommnisse“ wie folgt dokumentiert 
werden: „Der Trainer/Mannschaftsverantwortliche [Name] bestätigt das Spielrecht und 
die Identität des Spielers [Name] des Vereins [Vereinsname].“ 
Herren/Frauen/Senioren: Der Spieler muss sich mit einem amtlichen Lichtbildausweis 
vom Schiedsrichter identifizieren lassen.  
Dies ist durch den Schiedsrichter im Feld „sonstige Vorkommnisse“ wie folgt zu 
dokumentieren: „Der Spieler [Name] des Vereins [Vereinsname] hat sich mit 
[Ausweisart, Nummer] ausgewiesen“ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Spieler fehlt auf der Spielberechtigungsliste 

Der Verein kann auch noch während des Spiels einen Spieler auf die 
Spielberechtigungsliste setzen. 
 

7. Änderung der Aufstellung nach Vereinsfreigabe 
Notwendige Änderungen in der Aufstellung kann der Schiedsrichter durchführen. Die 
Durchführung der Änderung ist auch nach dem Spiel noch ausreichend. 
 

8. Spielgemeinschaften 
Eine papierhafte Spielerliste muss nicht mehr vorgelegt werden. Die elektronische 
Spielberechtigungsliste ersetzt die Papierform. 
 

9. Ergebnismeldung 
Hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, innerhalb einer Stunde nach dem Spiel den 
elektronischen Spielbericht zu bearbeiten und freizugeben, entfällt für den Verein die 
Ergebnismeldung. Eine Nichtbearbeitung muss der Schiedsrichter dem Verein 
mitteilen. Dann ist der Heimverein verpflichtet das Ergebnis zu melden. 
 

10. Meldungen 
Die Meldungen zu Roten Karten können erst nach Freigabe des Spielverlaufs als 
Datei dem elektronischen Spielbericht angehängt werden. Alle anderen 
Vorkommnisse sind im Feld „sonstige Vorkommnisse“ im Spielverlauf vor der Freigabe 
einzutragen. 
 

11. Hilfestellung: 
Alle Vereine wurden aufgefordert, den Schiedsrichter bei Schwierigkeiten bei der 
Anwendung des elektronischen Spielberichts vor Ort zu unterstützen. 

 
 
Hinweise: 
Für die Einhaltung der Satzung, Ordnungen und Richtlinien sind die Vereine 
selbstverantwortlich. 
Eine Prüfung von Spielereinsätzen (z.B.: Einsatz in verschiedenen Mannschaften § 44 SpO / 
§ 16 JO) erfolgt nicht! 
Spielersperren werden i.d.R. durch ein Schloss angezeigt. Gesperrte Spieler können in die 
Aufstellung programmseitig übernommen werden, der Verein verantwortet hier jeden 
Spielereinsatz. 
 
 
 
Kreisspielleitung Kreis 1 
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